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Regeste

Art. 6, 10, 16 UVG: HWS-Distorsion infolge Auffahrunfalls mit typischem Beschwerdebild
und ohne organisch objektivierbares Substrat (bei zuvor stummem Vorzustand).
Adäquanzprüfung nach BGE 134 V 109: Adäquanz verneint bei höchstens zweierfüllten
Adäquanzkriterien, beide nicht in besonders ausgeprägter oder auffallender Weise
(Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 9. November 2009, UV
2008/81).

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Beschwerdegegnerin habe nicht genügend
bewiesen, dass die Adäquanz weggefallen sei, obwohl sie für diese leistungsaufhebende
Tatsache beweispflichtig sei. Wegen der Unfallfolgen sei sie weiterhin 20% arbeitsunfähig,
weshalb ihr (bei gegebenem Kausalzusammenhang) bis auf Weiteres eine Rente von 20%
zuzusprechen sei. Sie beantragt damit, dass die weitere Unfallkausalität ihrer
Gesundheitsbeeinträchtigungen zu bejahen und ihr weitere Versicherungsleistungen
zuzusprechen seien. Für die weiterhin bestehende Arbeitsunfähigkeit, die einer
Erwerbsunfähigkeit gleichkomme, solle dies in Form einer Rente geschehen. Streitig und zu
prüfen ist somit, ob die Beschwerdegegnerin zu Recht ihre Leistungen für die Folgen des
Unfalls vom 15. März 2007 eingestellt hat.

E. 2
2.1    Die Beschwerdegegnerin hat im Einspracheentscheid vom 17. Juli 2008 die
rechtlichen Grundlagen der Leistungspflicht des Unfallversicherers nach
Distorsionsverletzungen der Halswirbelsäule bzw. kranio-zervikalen
Beschleunigungstraumen zutreffend dargestellt (Erwägungen 2, 3, 6 und 7). Darauf kann
verwiesen werden. 2.2    Unbestritten ist vorliegend der Zeitpunkt des Fallabschlusses bzw.
der Adäquanzprüfung per 28. April 2008. Gemäss BGE 134 V 109 E. 4.1 S. 114 hat der
Versicherer die Heilbehandlung und das Taggeld nur solange zu gewähren, als von der
Fortsetzung der ärztlichen Behandlung noch ein namhafte Besserung des
Gesundheitszustands erwartet werden kann. Dieser Zeitpunkt war per 28. April 2008
gegeben. Dies gesteht indirekt auch die Beschwerdeführerin zu, indem sie ab diesem
Zeitpunkt ihren Anspruch auf eine Invalidenrente der Beschwerdegegnerin postuliert. 2.3   
Weder in den medizinischen Akten der Beschwerdegegnerin noch im MEDAS-Gutachten
vom 3. Oktober 2008 finden sich organisch objektiv ausgewiesene Unfallfolgen: Die
Funktionsaufnahmen der Halswirbelsäule vom 9. Januar 2008 zeigen "eine diskrete
Einschränkung der Segmentbeweglichkeit C6/C7 bei im Übrigen jedoch normalen



Befundsverhältnissen, insbesondere ohne Nachweis einer posttraumatischen
Gefügelockerung" (UV-act. 91). Die übrigen Röntgenaufnahmen vom gleichen Tag
erbringen keinen Hinweis für eine posttraumatische Läsion bzw. für nennenswerte
degenerative Veränderungen. Auch das Schädel-MRI vom 10. März 2008 zeigt unauffällige
Verhältnisse (UV-act. 101). Dem MEDAS-Gutachten (act. G 9.1) können ebenfalls keine
Belege für organisch objektiv ausgewiesene Unfallfolgen entnommen werden. Nichts
herleiten lässt sich auch aus den Bemerkungen der Gutachter am Ende von Seite 18: "Rein
somatisch gesehen liegt ein Normalfall vor (keine relevanten degenerativen Schädigungen,
keine Vorschädigungen etc.)." Diese Interpretation versteht das Gericht im Zusammenhang
mit dem unfallanalytischen Gutachten und speziell der Kopfstellung der
Beschwerdeführerin. Die Feststellung der Gutachter "Unfallrechtlich kann die erwähnte
Verfügung der Suva nach medizinischen Kriterien nicht nachvollzogen werden, da, wie
vorgängig ausführlich diskutiert, die Art und Lokalisation der geklagten Schmerzen
inklusive Ausstrahlungen in den Kopf und in den rechten Arm objektiv nachgewiesen und
provoziert werden können." steht weder im Widerspruch zu den Ausführungen der
Beschwerdegegnerin noch werden vom Gericht klinisch ausgewiesene
Gesundheitsbeeinträchtigungen der Beschwerdeführerin verneint. Unter dem Aspekt der
Adäquanzprüfung sind solche jedoch nicht relevant, da es sich nicht um "reproduzierbare,
von der untersuchenden Person und den Angaben der Versicherten unabhängige
Abklärungsergebnisse handelt, die mit apparativen/bildgebenden Verfahren erhoben
werden können" (vgl. BGE 134 V 109 E. 9 Ingress S. 121 f.; SVR 2007 UV Nr. 25, 81 ff.,
E. 5.4 sowie Urteil des Bundesgerichts 8C_124/2008 vom 17. Oktober 2008 E. 6.1 mit
weiteren Hinweisen). 2.4    Wenn, wie nachfolgend darzustellen ist, der adäquate
Kausalzusammenhang fehlt, muss die zusätzliche Leistungsvoraussetzung des natürlichen
Kausalzusammenhangs nicht näher geprüft werden (vgl. Urteile des Bundesgerichts
8C_154/2009 vom 5. Juni 2009 E. 4 und 8C_89/2008 vom 3. Oktober 2008 E. 5.3 mit
Hinweisen). Unter dem Aspekt des natürlichen Kausalzusammenhangs bedarf es daher
weder einer Auseinandersetzung mit den (medizinischen) Akten der Beschwerdegegnerin
noch einer solchen mit dem MEDAS-Gutachten vom 3. Oktober 2008 (act. G 9.1). 2.5   
Für die Adäquanzprüfung ist zunächst das Unfallereignis als solches zu beurteilen. Gemäss
einschlägiger Rechtsprechung ist der Unfall vom 15. März 2007 als mittelschwer im
Grenzbereich zu den leichten Ereignissen zu qualifizieren (vgl. Urteile des Bundesgerichts
8C_262/2008 vom 11. Februar 2009 und 8C_655/2008 vom 9. Oktober 2008 je mit
Hinweisen). Die Beschwerdegegnerin irrt, wenn sie in der Beschwerdeantwort in
Abweichung von den Ausführungen im Einspracheentscheid und mit Hinweis auf das Urteil
des Eidgenössischen Versicherungsgerichts U 206/06 vom 17. Juli 2006 von einem leichten
Unfall ausgehen will: Die Unfallschwere ist nach der Rechtsprechung ausgehend vom
augenfälligen Geschehensablauf zu beurteilen. Auffahrkollisionen auf ein (haltendes)
Fahrzeug werden dabei regelmässig in die Kategorie der mittelschweren Ereignisse im
Grenzbereich zu den leichten Unfällen eingereiht (vgl. RKUV 2005 U 549 236 ff. E. 5.1.2
mit Hinweisen). Eine unfallanalytische (oder biomechanische) Analyse vermag allenfalls
gewichtige Anhaltspunkte zur Schwere des Unfallereignisses zu liefern (vgl. Urteil des
Bundesgerichts 8C_33/2008 vom 20. August 2008 E. 7.1 mit Hinweisen). Die
Beschwerdeführerin stand mit ihrem Fahrzeug am 15. März 2007 still und wartete, bis der
Personenwagen vor ihr abgebogen war. Dies bemerkte der nachfolgende Fahrzeuglenker zu
spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr ins Heck der Beschwerdeführerin
(UV-act. 11). Das unfallanalytische Gutachten der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung



vom 20. September 2007 ermittelte eine kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung
(Delta-v) des Personenwagens der Versicherten zwischen 7,8 und 11,9 km/h (UV-act. 43).
Diese Umstände rechtfertigen nicht, von einem leichten Unfall auszugehen, da keine
besonderen Verhältnisse - wie Fahren mit niedriger Geschwindigkeit in einem stockenden
Verkehrsstau im Stadtverkehr etc. - vorliegen (vgl. Urteil des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts U 228/05 vom 16. März 2006). Die Folgen dieses mittleren Unfalls
an der Grenze zu den leichten gelten somit dann als adäquat kausal, wenn die zusätzlichen
Kriterien, die die Rechtssprechung für die Gesamtwürdigung aufgestellt hat, in gehäufter
oder auffallender Weise gegeben sind oder ein einzelnes Kriterium in besonders
ausgeprägter Weise erfüllt ist (BGE 134 V 109, E. 10 S. 126 ff.). 2.6    In den
Rechtsschriften stehen die Adäquanzkriterien besonders dramatische Begleitumstände,
Schwere oder besondere Art der erlittenen Verletzungen, ärztliche Fehlbehandlung, welche
die Unfallfolgen erheblich verschlimmert sowie schwieriger Heilverlauf und erhebliche
Komplikationen nicht zur Diskussion. Die Akten enthalten auch keinerlei Hinweis, wonach
eines dieser vier Adäquanzkriterien erfüllt wäre. Deren Vorliegen kann daher ohne Weiteres
verneint werden. 2.6.1           Die Beschwerdeführerin macht zunächst geltend, sie habe sich
als Folge des Unfalls vom 15. März 2007 einer fortgesetzt spezifischen, belastenden
ärztlichen Behandlung unterziehen müssen. Vom Tag nach dem Unfall bis Ende Juli 2008
hätten 32 Konsultationen bei Dr. B.___ stattgefunden, wobei verschiedene Therapien
ausprobiert worden seien, so Akupunktur, homöopathische Akutbehandlung,
Neuraltherapie, manuelle Therapie, orthomolekulare Schmerztherapie sowie manuelle
Therapie unter funktionell neurologischen Gesichtspunkten (act. G 1.2). Weiter sei sie im
SWICA-Gesundheitszentrum in Wil physiotherapeutisch behandelt worden; vom
Unfallzeitpunkt bis zur Beschwerde hätten 83 Behandlungen stattgefunden (act. G 1.3).
Zusätzlich erhalte sie derzeit eine psychosomatische Energetik-Therapie und eine
Drei-Säulen-Therapie nach Kuklinski. - Bei der Adäquanzbeurteilung können nur ärztliche
Behandlungen und Therapien berücksichtigt werden, die zwischen dem Unfall und dem
Beurteilungszeitpunkt stattgefunden haben (vgl. SVR 2008 UV Nr. 21, 77 ff.
[8C_402/2007] E. 5.2.3), wobei letzterer mit dem Zeitpunkt des Einspracheentscheids, also
dem 17. Juli 2008, gleichzusetzen ist. Der letzte Arzttermin auf der Liste von Dr. B.___ ist
daher nicht zu beachten. Es bestehen keine Hinweise, dass die Drei-Säulen-Therapie nach
Kuklinski vor dem Beurteilungszeitpunkt gestartet wurde, weshalb auch diese unbeachtet
bleibt (vgl. UV-act. 105). Bei der orthomolekularen Therapie, die der Hausarzt der
Beschwerdeführerin empfahl und mit ihr durchführte, handelt es sich lediglich um eine
Nahrungsergänzung (UV-act. 61 und 67; vgl. auch http://www.feos.ch/?
menu=untermenu-home&page=pages/home/om bzw. http://www.orthomolekular.com). Sie
ist eine alternativmedizinische Methode (vgl.
http://de.wikipedia.org/wiki/-Orthomolekulare_Medizin), während dem bei der
psychosomatischen Energetik, die die Beschwerdeführerin bei F.___, Heilpraktiker NVS,
auf eigene Rechnung besuchte, lediglich von einer komplementär-therapeutischen
Anwendung gesprochen werden kann, die nicht einmal im Erfahrungsmedizinischen
Register (EMR; http://www.emr.ch/index.las?s=d, Abfrage vom 18. August 2009)
verzeichnet ist. Für die Adäquanzbeurteilung ist diese komplementär-therapeutische
Anwendung nicht relevant. Die (klassische) Physiotherapie wurde nach 19 Terminen bzw.
gut zwei Serien ab Ende Oktober 2007 durch medizinische Trainingstherapie (MTT) zur
körperlichen Stärkung ergänzt (UV-act. 54 und 67). Insgesamt wurden der
Beschwerdeführerin fünf Behandlungsserien zu neun Physiotherapien verschrieben



(UV-act. 22, 21, 47, 81 [90 für MTT] und 108). Sie gab denn auch bei der kreisärztlichen
Untersuchung vom 9. Januar 2008 an, sie erhalte einmal pro Woche Physiotherapie und
gehe zweimal pro Woche zur medizinischen Trainingstherapie (UV-act. 88). Bei der
Beurteilung der Behandlungen ist zu beachten, dass alle ambulant erfolgten. Die
Beschwerdeführerin konnte die Termine (bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit) auch
problemlos ausserhalb der Arbeitszeiten legen. Die eigentlichen ärztlichen Behandlungen
(v.a. Akupunktur und manuelle Therapie) fanden anfänglich wöchentlich, bald jedoch in
grösseren Abständen statt (UV-act. 13, 61 und 76 sowie act. G 1.2). Eine erhebliche
Mehrbelastung der Beschwerdeführerin durch die ärztliche Behandlung der Unfallfolgen im
Sinn der einschlägigen Rechtsprechung zu diesem neu formulierten Adäquanzkriterium ist
darin nicht ersichtlich (vgl. BGE 134 V 109 E. 10.2.3 S. 128, Urteile des Bundesgerichts
8C_52/2009 vom 16. Juni 2009 E. 4.2.2, 8C_154/1009 vom 5. Juni 2009 E. 5.4,
8C-427/2008 vom 2. Juni 2009 E. 6.5 sowie 8C_89/2008 vom 3. Oktober 2008 E. 8.3 mit
Hinweisen). Das Kriterium der fortgesetzt spezifischen, belastenden ärztlichen Behandlung
kann insgesamt nicht als erfüllt beurteilt werden. 2.6.2           Das Adäquanzkriterium
Arbeitsunfähigkeit wurde in BGE 134 V 109 mit erhebliche Arbeitsunfähigkeit trotz
ausgewiesener Anstrengungen präzisiert (E. 10.2.7 S. 129 f.). Die Beschwerdeführerin
erreichte nach zehn Tagen voller Arbeitsunfähigkeit ab 26. März 2007 eine Arbeitsfähigkeit
von 30%, ab 16. April 2007 von 50%, ab 7. Mai 2007 von 60% und konnte bereits ab
18. Juni 2007 wieder zu 70% arbeiten (UV-act. 2, 6 bis 8, 11, 18 und 24). Ausser den
Versuchen vom 2. und 3. Juli 2007 und vom 19. September bis 7. Oktober 2007, die
Arbeitsfähigkeit auf 80% zu steigern, blieb diese bei 70% (UV-act. 29 und 33 sowie 48,
54 f. und 60). Laut Beschwerde vom 18. August 2008 konnte sie die Arbeitsfähigkeit ab
2. Juni 2008 auf 75% und ab 7. Juli 2008 auf 80% steigern. Ihrem Hinweis, während der
Arbeitsunfähigkeit von 30% ab 18. Juni 2007 habe die Leistungsfähigkeit gemäss
detailliertem Zeugnis von Dr. B.___ vom 4. Mai 2008 (act. G 1.4) lediglich etwa 50%
betragen, muss die Beschwerdeführerin die wiederholten eigenen Bestätigungen sowie
diejenigen ihrer Arbeitgeberin entgegenhalten lassen, während der eigentlichen Arbeitszeit
habe sie die volle Arbeitsleistung erbracht (UV-act. 55, 66 und 106). Letztere widerlegen
die Angaben des Hausarztes unmissverständlich. Anstrengungen der Beschwerdeführerin,
ihre Arbeitsfähigkeit zu steigern sind durch die konkreten Steigerungen, die
Arbeitsversuche vom Juli 2007 und September/Oktober 2007 sowie die Tatsache
ausgewiesen, dass sie die Arbeitstätigkeit durch Ruhepausen unterbrach und dadurch schon
bald längere Nettoarbeitszeiten und eine höhere Arbeitsfähigkeit erreichte (UV-act. 11, 33
und 67). Ob bei der ausgewiesenen Arbeitsunfähigkeit von 20% im Beurteilungszeitpunkt
auch von Erheblichkeit gesprochen werden kann, kann letztlich offen bleiben. Selbst wenn
eine erhebliche Arbeitsunfähigkeit bejaht würde, wäre dieses Adäquanzkriterium höchstens
nicht besonders ausgeprägt erfüllt (vgl. Urteile des Bundesgerichts 8C_217/2008 vom
20. März 2009 E. 10.7 mit Hinweisen, 8C_438/2008 vom 20. November 2008 E. 7.8 sowie
8C_33/2008 vom 20. August 2008). 2.6.3           Die Beschwerdeführerin führt als drittes
Adäquanzkriterium, das bei ihr erfüllt sei, erhebliche Beschwerden an, die sich in
anhaltenden, zermürbenden Dauerschmerzen äussern würden. Sie listet in der Beschwerde
zwölf Symptome bzw. Schmerzlokalisationen auf, die alle noch beständen und sie
beeinträchtigten (S. 6 f.). Die Beschwerden nähmen während der Arbeit stetig zu. Nach der
Arbeit müsse sie sich für etwa drei Stunden hinlegen. Die Energie für Haushaltarbeiten oder
sonstige Freizeitaktivitäten würde fehlen. - Im Entscheid 134 V 109 hat das Bundesgericht
dieses Adäquanzkriterium dahingehend präzisiert, dass nur erhebliche Beschwerden



adäquanzrelevant sein können, die in der Zeit zwischen dem Unfall und dem Fallabschluss
ohne wesentlichen Unterbruch bestehen würden (E. 10.2.4 S. 128). Dabei beurteilt sich die
Erheblichkeit nach den glaubhaften Schmerzen und nach der Beeinträchtigung, welche die
verunfallte Person durch die Beschwerden im Lebensalltag erfährt. Erhebliche
Beschwerden in der dargestellten Art, sind besonders durch die glaubhaften Angaben der
Beschwerdeführerin anlässlich der kreisärztlichen Untersuchung vom 9. Januar 2008
ausgewiesen (UV-act. 88) und werden durch ihre jeweiligen Statusberichte gegenüber der
Beschwerdegegnerin bestätigt (UV-act. 11, 33, 54 f., 67 und 105). Das Adäquanzkriterium
der erheblichen Beschwerden ist demnach zu bejahen, rechtsprechungsgemäss jedoch
höchstens in nicht ausgeprägter Weise, denn es war der Beschwerdeführerin nicht nur
möglich, gewisse Aktivitäten auszuüben, sondern sie konnte bereits ab 18. Juni 2007 - rund
drei Monate nach dem Unfall - ihrer Erwerbstätigkeit im Rahmen von mindestens 70%
nachgehen (vgl. SVR 2009 UV Nr. 13, 52 ff. [8C_590/2008] E. 7.4; Urteil des
Bundesgerichts 8C_252/2007 vom 16. Mai 2008 E. 7.4). Zusammengefasst sind damit
höchstens zwei Adäquanzkriterien in nicht ausgeprägter Weise erfüllt. Das genügt bei der
gegebenen Unfallschwere nicht, um die Adäquanz der Leiden, die die Beschwerdeführerin
über den 28. April 2008 hinaus beeinträchtigen, zum Unfall vom 15. März 2007 zu bejahen.
Selbst wenn alle drei näher geprüften Adäquanzkriterien (fortgesetzt spezifische, belastende
ärztliche Behandlung [Erwägung 2.6.1 hiervor], erhebliche Arbeitsunfähigkeit trotz
ausgewiesener Anstrengungen [Erwägung 2.6.2 hiervor] sowie erhebliche Beschwerden
[Erwägung 2.6.3 hiervor]) in nicht ausgeprägter Weise erfüllt wären, genügte das nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichts bei einem Unfall mittlerer Schwere an der Grenze zu
den leichten Ereignissen nicht, um die Adäquanz zu bejahen (vgl. SVR 2009 UV Nr. 22,
80 ff. [8C_209/2008] E. 5.8 sowie SVR 2009 UV Nr. 13, 52 ff. [8C_590/2008] E. 8 mit
Hinweis). 2.7    Da die Adäquanz der Unfallfolgen nach dem 28. April 2008 zu verneinen
ist, fehlt es an einer wesentlichen Voraussetzung für eine weitere Leistungspflicht der
Beschwerdegegnerin. Somit ist auch ein grundsätzlicher Anspruch der Beschwerdeführerin
auf eine Integritätsentschädigung und/oder eine Invalidenrente in Verfügung und
Einspracheentscheid zu Recht verneint worden.

E. 3
Im Sinn der vorstehenden Erwägungen ist die Beschwerde abzuweisen. Gerichtskosten sind
gemäss Art. 61 lit. a des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) keine zu erheben. Demgemäss hat das
Versicherungsgericht im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 53 GerG entschieden: 1.      
Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.       Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
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